
Bürgerbegehren „kein weiteres Baugebiet“
gemäß § 16g der Gemeindeordnung für den Erhalt der Grünflächen am Radensweg/Wiesendamm in Kaltenkirchen

Die Unterzeichnenden beantragen, dass den Bürger:innen der Stadt Kaltenkirchen folgende Fragestellung zum Bürgerentscheid gestellt wird:

„Wollen Sie, dass der Aufstellungsbeschluss vom 26.01.2021 für die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgehoben und die Planung der Bebauung der Grünfläche zwischen 
Radensweg und Wiesendamm eingestellt wird?“

Vorname Name Geburtsdatum Straße + Nr. PLZ / Ort Unterschrift Eintragungsdatum

24568 Kaltenkirchen

24568 Kaltenkirchen

24568 Kaltenkirchen

24568 Kaltenkirchen

24568 Kaltenkirchen

Unterschriftenliste (eintragungsberechtigt sind alle wahlberechtigten Deutschen und EU-Bürger ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Kaltenkirchen):

Unterschriftenlisten bitte bis 31.12.2021 zurückschicken an / einwerfen bei 
Vera Eckert, Wiesenhofstr. 1f, Kaltenkirchen oder
Gregor Brökmann, Radensweg 6, Kaltenkirchen

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.lebenswertes-kaki.de

Datenschutz: Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für dieses Bürgerbegehren verarbeitet und 
genutzt werden und sind unverzüglich zu vernichten, wenn sie für dieses Verfahren nicht mehr benötigt werden.

Begründung:
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes für Wohn- und Grünflächen wird die Voraussetzung für die Erstellung eines Bebau-
ungsplanes geschaffen. Eine Bebauung würde Kaltenkirchens ohnehin überlastete Infrastruktur (u.a. Haus- und Fachärztemangel, 
Personalmangel in Kindertageseinrichtungen und Schulen) weiter belasten – verstopfte Straßen würden zum Dauerärgernis in ganz 
Kaltenkirchen werden. Kaltenkirchen hat in den letzten 15 Jahren zahlreiche Grünflächen in Wohn- oder Gewerbegebiete umgewandelt. 
Die weitere Versiegelung von Grünflächen muss gestoppt werden. Das Plangebiet (29 Hektar = 40 Fußballfelder) wird von vielen 
Bürger:innen als stadtnahes Erholungsgebiet genutzt. Der Erhalt dient damit dem Menschen und der Flora und Fauna. 

Kostenschätzung:  
Für dieses Bürgerbegehren hat die Stadt Kaltenkirchen mit Schreiben vom 13.06.2021 festgestellt, „dass keine Kosten gem. § 9 Absatz 2 
Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, der Kreis- und Amtsordnung (GKAVO) entstehen würden, da derzeit noch keine 
externen Büros mit der Durchführung der Planung und der Erstellung von Gutachten beauftragt wurden.“

Vertretungsberechtigte:
Berechtigt, die Unterzeichnenden zu vertreten, sind: 

Vera Eckert, Kaltenkirchen, vera@lebenswertes-kaki.de
Andreas Beran, Kaltenkirchen, andreas@lebenswertes-kaki.de
Gregor Brökmann, Kaltenkirchen, gregor@lebenswertes-kaki.de
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